
Gemeinde Seth
Der Bürgermeister

Einladung
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Seth

Sitzungstermin: Montag, 17.05.2021, 19:30 Uhr

Raum, Ort: Turnhalle Seth, Schulstraße, 23845 Seth

Je nach aktueller Entwicklung kann es zu einer Begrenzung der Anzahl der 
teilnehmenden Einwohner/innen kommen.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Beschlüsse zur Tagesordnung

3. Mitteilung des Bürgermeisters

4. Bericht der Ausschussvorsitzenden

5. Niederschrift über die Sitzung 29.03.2021

5.1. Entscheidung über eventuelle Einwendungen

5.2. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

6. Einwohnerfragestunde -Teil I-

7. Stellungnahme der Gemeinde zum Bürgerbegehren "Sind Sie dafür, 
dass die Kita in Seth am Standort der Alten Schule verbleibt und dort 
ebenerdig weiterentwickelt wird?"

SE/2021/0179

8. Beratung und Beschlussfassung über einen Bürgerentscheid zum 
Bürgerbegehren "Sind Sie dafür, dass die Kita in Seth am Standort 
der Alten Schule verbleibt und dort ebenerdig weiterentwickelt wird?"
- Formulierung der konkurrierenden Frage
- Formulierung der Standpunkte und Begründungen
- Form der schriftlichen Unterrichtung der Bürger/innen über die 
Auffassung der Gemeindevertretung (z.B. durch Bekanntmachung)
- Formulierung der Stichfrage

SE/2021/0177

9. Wahl eines Gemeindeabstimmungsausschusses SE/2021/0175

10. Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung einer 
Übergabestation für eine PV-Anlage auf einem gemeindlichem 
Grundstück

SE/2021/0178

11. Bericht zur Wegebegehung am 24.03.2021 und Beratung über die 
weitere Vorgehensweise

SE/2021/0173

12. Vorbereitung Ausschreibung Klärwerkssanierung SE/2021/0174

13. Stellungnahme der Gemeinde Seth zum Regionalen Verkehrskonzept SE/2021/0180



14. Nachwahlen
- 1 Mitglied in den Finanzausschuss
- Vorsitzende/r des Finanzausschusses

SE/2021/0176

15. Einwohnerfragestunde -Teil II-

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil:
Es wird beabsichtigt, einen Beschluss über die Behandlung des/der Tagesordnungspunkte/s 
im nichtöffentlichen Teil herbeizuführen

16. Nichtöffentliche Mitteilungen des Bürgermeisters

17. Auftragsvergaben

17.1. Auftragsvergabe Kanalsanierung SE/2021/0172

18. Grundstücksangelegenheiten

19. Bericht Rechtsstreit Kindertageseinrichtung

20. Personalangelegenheiten

20.1. Erhöhung der Arbeitszeit von der Assistentin des Bürgermeisters

Itzstedt, 06. Mai. 2021

Gez. Simon Herda



Gemeinde Seth
Der Bürgermeister

Zustellverteiler
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Seth

Sitzungstermin: Montag, 17.05.2021, 19:30 Uhr

Raum, Ort: Turnhalle Seth, Schulstraße, 23845 Seth

Name, Anschrift Unterschrift

Bürgermeister

Herrn Simon Herda
Schulstraße 2
23845 Seth

1. stv. Bürgermeister/in

Frau Maren Storjohann
Hauptstraße 23 a
23845 Seth

2. stv. Bürgermeister/in

Herrn Gerrit Grupe
Hauptstraße 58
23845 Seth

Mitglieder

Herrn Hans Bauhuf
Am Bramberg 15
23845 Seth

Frau Silke Gätcke
Im weißen Moor 19
23845 Seth

Herrn Jan Kemmerich
Hauptstraße 66 c
23845 Seth

Herrn Detlev Kircher
Hauptstraße 45
23845 Seth

Herrn Joachim Kirchner
Klingenberg 6
23845 Seth

Herrn Klaus Knees
Ruhlo 2a
23845 Seth



Name, Anschrift Unterschrift

Herrn Robert Knobel
Steindamm 9 c
23845 Seth

Frau Birgit Oestmann
Hauptstraße 19 b
23845 Seth

Frau Anke Sahling
Moorweg 20
23845 Seth

Frau Anika Seiler
Schulstraße 2
23845 Seth

außerdem anwesend

Frau Marianne Schütt Gleichstellungsbeauftragte

Gäste

Herrn Reinhard Kremer-Cymbala
Musikantenstraße 4
23845 Seth

Herrn Arno Nolte
Bürgermeister-Timm-Kehre 3
23845 Seth

Herrn Reinhold Timmermann
Klingenberg 11
23845 Seth

Herrn Nils-Peter Finnern Ortsbeauftragter für Naturschutz
Klingenberg 4
23845 Seth

Protokollführer/in

Herrn Albert Maibaum



AMT ITZSTEDT
Der Amtsvorsteher

Sitzungsvorlage
SE/2021/0179

Datum: 06.05.2021
Status: öffentlich
Abteilung: Stabsstelle
Sachbearbeiter/in: Albert Maibaum
Aktenzeichen: 

Gemeindevertretung Seth
Stellungnahme der Gemeinde zum Bürgerbegehren "Sind Sie dafür, dass die 
Kita in Seth am Standort der Alten Schule verbleibt und dort ebenerdig 
weiterentwickelt wird?"

Sitzungstermin Beratungsfolge Zuständigkeit
17.05.2021 Gemeindevertretung Seth Entscheidung

Sachverhalt:
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 29.03.2021 wurde beschlossen, zur Erstellung 
eines gemeinsamen Entwurfes für eine Stellungnahme der Gemeinde (Standpunkt und 
Begründung der Gemeindevertretung gem. § 16g Abs. 6 S.1 GO) eine fraktionsüber-
greifende Arbeitsgruppe zu bilden. 
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt folgende Stellungnahme: 

Finanzielle Auswirkungen:
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung

Nachfinanzierung erforderlich

Keine Haushaltsmittel vorhanden

Anlagen:
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AMT ITZSTEDT
Der Amtsvorsteher

Sitzungsvorlage
SE/2021/0177

Datum: 05.05.2021
Status: öffentlich
Abteilung: Stabsstelle
Sachbearbeiter/in: Albert Maibaum
Aktenzeichen: 

Gemeindevertretung Seth
Beratung und Beschlussfassung über einen Bürgerentscheid zum 
Bürgerbegehren "Sind Sie dafür, dass die Kita in Seth am Standort der Alten 
Schule verbleibt und dort ebenerdig weiterentwickelt wird?"
- Formulierung der konkurrierenden Frage
- Formulierung der Standpunkte und Begründungen
- Form der schriftlichen Unterrichtung der Bürger/innen über die Auffassung 
der Gemeindevertretung (z.B. durch Bekanntmachung)
- Formulierung der Stichfrage

Sitzungstermin Beratungsfolge Zuständigkeit
17.05.2021 Gemeindevertretung Seth Entscheidung

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung hat die Möglichkeit, dem Bürgerbegehren eine konkurrieren Frage 
hinzuzufügen. Diese muss mit dem Gegenstand des Bürgerbegehrens zusammenhängen, 
kann sich also nicht auf ein völlig neues Thema erstrecken. 
Es handelt sich um einen selbständigen Bürgerentscheid. Für das weitere Vorgehen 
müssten zu den vorstehenden Punkten Beschlüsse gefasst werden.  
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt
- konkurrierenden Frage: 
- Standpunkte und Begründungen:  
- schriftliche Unterrichtung der Bürger/innen über die Auffassung der Gemeindevertretung
  (z.B. durch Bekanntmachung):
- Stichfrage:

Finanzielle Auswirkungen:
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung

Nachfinanzierung erforderlich

Keine Haushaltsmittel vorhanden

Anlagen:
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AMT ITZSTEDT
Der Amtsvorsteher

Sitzungsvorlage
SE/2021/0175

Datum: 27.04.2021
Status: öffentlich
Abteilung: Stabsstelle
Sachbearbeiter/in: Albert Maibaum
Aktenzeichen: 

Gemeindevertretung Seth
Wahl eines Gemeindeabstimmungsausschusses

Sitzungstermin Beratungsfolge Zuständigkeit
12.05.2021 Gemeindevertretung Seth Entscheidung

Sachverhalt:
Für die Durchführung des Bürgerentscheids am 08.08.2021 gelten die Bestimmungen des 
Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) und der Gemeinde- und Kreiswahlordnung 
(GKWO) über die Gemeindewahl entsprechend. 
Nach § 12 Abs. 3 GKWG bilden den Gemeindeabstimmungsausschuss der Bürgermeister 
als Gemeindeabstimmungsleiter und acht von der Gemeindevertretung zu wählende 
Beisitzerinnen und Beisitzer sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter.
Der Gemeindeabstimmungsleiter beruft eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter.
Die Mitglieder des Gemeindeabstimmungsausschusses sind aus dem Kreis der 
Abstimmungsberechtigten (u.a.16. Lebensjahr) zu wählen. 
Zu den Aufgaben des Gemeindeabstimmungsausschusses gehören folgende 
Angelegenheiten:
- Entscheidung über Beschwerden zum Abstimmungsverzeichnis und gegen die 
  Versagung von Abstimmungsscheinen
- Feststellung des Abstimmungsergebnisses

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung wählt folgende Personen in den Gemeindeabstimmungsausschuss:

Beisitzer/in Stellvertreter/in
1.         …………………………. …………………………….
2.         …………………………. …………………………….
3. …………………………. …………………………….
4. …………………………. …………………………….
5. …………………………. …………………………….
6. …………………………. …………………………….
7. …………………………. …………………………….
8. …………………………. …………………………….

Finanzielle Auswirkungen:
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung

Nachfinanzierung erforderlich

Keine Haushaltsmittel vorhanden

Anlagen:
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AMT ITZSTEDT
Der Amtsvorsteher

Sitzungsvorlage
SE/2021/0173

Datum: 15.04.2021
Status: öffentlich
Abteilung: Bau und Planung
Sachbearbeiter/in: Michaela Thrun
Aktenzeichen: 

Gemeindevertretung Seth
Bericht zur Wegebegehung am 24.03.2021 und Beratung über die weitere 
Vorgehensweise

Sitzungstermin Beratungsfolge Zuständigkeit
29.04.2021 Bau-, Brandschutz- und Abwasserausschuss der 

Gemeindevertretung der Gemeinde Seth Entscheidung

17.05.2021 Gemeindevertretung Seth Entscheidung

Sachverhalt:
Am 24.03.2021 erfolgte eine Begehung der Gemeindestraßen. Am 13.04.2021 erfolgte da 
Aufmaß durch die Amtsverwaltung.

An den innerörtlichen Straßen wurden besonders in den Bereichen Steindamm, 
Musikantenstraße, Lehmkuhlenring, Breiten Ende, Berliner Straße, Up den Lieth sowie 
Klingenberg erhebliche Schäden festgestellt.

In den Straßen Breiten Ende, Berliner Straße, Up den Lieth sowie Klingenberg ist der 
Zustand sehr schlecht, so dass in diesen Straßen eine Grundinstandsetzung notwendig ist.

Steindamm
Im Steindamm zwischen den HsNr. 18 und 26 könnte man, auch aufgrund der vorhandenen 
Höhenverhältnisse eine zusätzliche Asphaltdecke (auf eine angefräste Unterlage) auftragen. 
Es handelt sich um eine Fläche von ca. 425 m². Hinzu kommt das Angleichen von 
vorhandenen Schächten, Straßeneinläufen sowie Schiebern.
Die Kosten dafür belaufen auf ca. 40 €/m² netto.
Es würden hier demnach Kosten in Höhe von ca. 17.000 €/netto entstehen.

Musikantenstraße
In der Musikantenstraße sind zwei Ausbesserungsstellen in einer Größe von jeweils ca. 
35 m² notwendig. Bei geschätzten Kosten von ca. 40 €/m² ergeben sich für die 
Musikantenstraße Kosten in Höhe von ca. 2.800 €/netto.

Hamburger Straße/Lehmkuhlenring
Der gesamte Kreuzungsbereich Hamburger Straße / Lehmkuhlenring muss instandgesetzt 
werden. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass eine Sanierung der 
Asphaltdecke hier nicht mehr ausreichend ist.
Es muss als o aus die Asphalttragschicht saniert werden.
Die Kosten hierzu bekaufend sich auf zusätzlich zu den 40 €/m² auf ca. 45 €/m². Es ergeben 
sich somit Kosten von 85 €/m² netto.
Die Fläche des zu sanierendes Bereiches umfasst ca. 1.000 m².
Die geschätzten Kostenbelaufen sich somit auf ca. 85.000 €/netto
Weiterhin ist in diesem Bereich die offene Sanierung des Schmutzwasserkanals in Höhe des 
Schachtes 20971001 (Kreuzungsmitte) vorgesehen.

Lehmkuhlenring/Einmündung Lehmkuhlenkamp
Die Asphaltdecke in der Einmündung Lehmkuhlenkamp in den Lehmkuhlenring muss in 
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einer Größe von ca. 100 m² saniert werden. Bei geschätzten Kosten von ca. 40 €/m² 
ergeben sich für die Musikantenstraße Kosten in Höhe von ca. 4.000 €/netto.
Insgesamt belaufen sich die geschätzten Kosten für die Sanierungsmaßnahmen somit auf:

Steindamm Musikantenstraße Hamburger 
Straße/
Lehmkuhlenring

Lehmkuhlenring/
Lehmkuhlenkamp

Netto 17.000,00 € 2.800,00 € 85.000,00 € 4.000,00 €

5 % 
unv.

850,00 € 140,00 € 4.250,00 € 200,00 €

Netto 17.850,00 € 2.940,00 € 89.250,00 € 4.200,00 €

19 % 
MwSt

3.391,50 € 558,60 € 16.957,50 € 798,00 €

Brutto 21.241,50 € 3.498,60 € 106.207,50 € 4.998,00 €

Gesamt 135.945,60

Im Haushalt 2021 sind 60.000,00 € für Sanierungsmaßnahmen (54101.5221000) vorhanden.

Beratung im Bau-, Brandschutz- und Abwasserausschuss am 29.04.2021:

Der Bau-, Brandschutz- und Abwasserausschuss hat sich einstimmig dafür ausgesprochen 
Instandhaltungsmaßnahmen in folgenden Straßen im Jahr 2021 umzusetzen:

Steindamm
Musikantenstraße
Lehmkuhkenring/ Lehmkuhlenkamp

Die Maßnahme Hamburger Straße/ Lehmkuhlenring soll für die Instandhaltung im Jahr 2022 
eingeplant werden.

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt für die Maßnahmen

Steindamm
Musikantenstraße
Lehmkuhlenring/ Lehmkuhlenkamp

Angebote einzuholen.

Finanzielle Auswirkungen:
x Haushaltsmittel stehen teilweise zur Verfügung

Nachfinanzierung erforderlich

Keine Haushaltsmittel vorhanden

Anlagen:
keine
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AMT ITZSTEDT
Der Amtsvorsteher

Sitzungsvorlage
SE/2021/0174

Datum: 15.04.2021
Status: öffentlich
Abteilung: Bau und Planung
Sachbearbeiter/in: Michaela Thrun
Aktenzeichen: 

Gemeindevertretung Seth
Vorbereitung Ausschreibung Klärwerkssanierung

Sitzungstermin Beratungsfolge Zuständigkeit
29.04.2021 Bau-, Brandschutz- und Abwasserausschuss der 

Gemeindevertretung der Gemeinde Seth Vorberatung

17.05.2021 Gemeindevertretung Seth Entscheidung

Sachverhalt:
Die Planungsleistungen für den Neubau des Klärwerkes müssen ausgeschrieben werden.
Die Leistungen müssen, aufgrund der Höhe, öffentlich ausgeschrieben werden.
Die entsprechenden Planungsbüros können dann ihr Angebot abgegeben. Es ist nicht 
möglich nur einzelne Planungsbüros anzufragen.

Weiterhin eine kurze Zusammenfassung über den weiteren möglichen zeitlichen Ablauf:

07/2021: Ausschreibung Planungsbüro

09/2021: Auswahl Planungsbüro

10/2021: Beginn Planung (abhängig von Auslastung der Planungsbüros)

10/2021-06/2022: Planung, Ausschreibung, Vergabe

08/2022: Baubeginn (abhängig von Auslastung der Bauunternehmen)

02/2024: Fertigstellung

Für diesen Zeitplan ist das vorliegenden der entsprechenden Beschlüsse (ohne Umwege) 
Voraussetzung

Beratung im Bau-, Brandschutz- und Abwasserausschuss am 29.04.2021:

Der Bau-, Brandschutz- und Abwasserausschuss hat am sich am 29.04.2021 einstimmig 
dafür ausgesprochen, der Gemeindevertretung den oben aufgezeigten Zeitablauf zu 
empfehlen.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung nimmt den Zeitplan zum Neubau des Klärwerkes zur Kenntnis.

Die Gemeindevertretung beauftragt die Verwaltung mit der Ausschreibung der 
Planungsleistungen für den Neubau des Klärwerkes.

Finanzielle Auswirkungen:
x Haushaltsmittel stehen zur Verfügung

Nachfinanzierung erforderlich
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Keine Haushaltsmittel vorhanden

Anlagen:
-
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AMT ITZSTEDT
Der Amtsvorsteher

Sitzungsvorlage
SE/2021/0180

Datum: 06.05.2021
Status: öffentlich
Abteilung: LVB
Sachbearbeiter/in: Torge Sommerkorn
Aktenzeichen: 

Gemeindevertretung Seth
Stellungnahme der Gemeinde Seth zum Regionalen Verkehrskonzept

Sitzungstermin Beratungsfolge Zuständigkeit
17.05.2021 Gemeindevertretung Seth

Sachverhalt:
Im Oktober 2018 hatten die Stadt Kaltenkirchen und die Gemeinde Henstedt-Ulzburg die 
Erarbeitung eines Regionalen Verkehrskonzeptes in Kooperation mit den Ämtern Kisdorf, 
Kaltenkirchen-Land und Itzstedt beschlossen. Die Stadt Kaltenkirchen übernahm dabei die 
Projektträgerschaft. Als Beweggründe für ein solches Konzept hatte die Stadt Kaltenkirchen 
seinerzeit ausgeführt, dass

„…die dynamischen Siedlungstätigkeiten im Wohnungsbau sowie im gewerblichen Bereich 
zu einem erheblichen Zuwachs des motorisierten Straßenverkehrs geführt haben, woraus 
zunehmend eine Belastung und Beeinträchtigung der Ortslagen resultiert.
Aufgrund einer anhaltenden Flächennachfrage sowie einer weiteren Verbesserung der 
Erreichbarkeit und Lagegunst des Untersuchungsraumes durch den Ausbau der A7, den Bau 
der A20 und dem Ausbau der S-Bahn, ist mit einer weiteren verschlechterten Abwicklung 
des Verkehrs zu rechnen.
Die Ausweisung weiterer Wohn- und Gewerbebauflächen wird bereits jetzt wegen der zu 
erwartenden zusätzlichen Verkehre in den Kommunen kritisch betrachtet. Die bisher auf 
Einzelprojekte beschränkte verkehrliche Betrachtung von Ansiedlungsvorhaben wird den 
regionalen Zusammenhängen und Auswirkungen nicht mehr gerecht.
Die Zielsetzung dieses Konzepts ist die Abschätzung und Beurteilung der vorhandenen und 
durch künftige Entwicklungen induzierten Verkehrsbelastungen im Straßennetz des 
Untersuchungsraums. Mit Hilfe von Prognoseszenarien soll dabei die Spannweite der 
möglichen Entwicklungen analysiert werden. Davon ausgehend wurde ein 
Maßnahmenkatalog entwickelt, mit dem eine Entlastung des Straßennetzes in den 
betroffenen Ortslagen erreicht werden kann.“
(Vorlage Stadt Kaltenkirchen VO 2019/321-02-01)
 
Seit Beginn des Jahres 2020 befindet sich das Regionale Verkehrskonzept nun in 
Erarbeitung. Beauftragt wurde das Ingenieurbüro Gertz Gutsche Rümenapp GbR (GGR).

Mit Datum vom 28.04.2021 liegt nunmehr die finale Fassung eines Verkehrskonzepts vor, 
welches im Rahmen der Lenkungsgruppensitzung am 09.06.2021 von allen Auftraggebern 
unterzeichnet werden soll.

Lediglich Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen haben als Beteiligte am Verkehrskonzept die 
Möglichkeit, ihre eigenen verkehrspolitischen Interessen im Rahmen ihrer 
planungshoheitlichen Selbstverwaltung direkt einzubringen. Alle anderen Gemeinden im 
Untersuchungsgebiet konnten ihre Anliegen nur über die jeweiligen Amtsverwaltungen bzw 
über die beiden Öffentlichkeitsbeteiligungen einbringen. Aus diesem Grund hatte die 
Amtsverwaltung Itzstedt als einziges Amt regelmäßig in Bürgermeisterrunden und in 
gesonderten Veranstaltungen informiert und beraten.
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In der Anlage ist der finale Entwurf des Verkehrskonzeptes mit Maßnahmenvorschlägen des 
Planungsbüros enthalten. 

In Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen stehen Gewerbeflächenentwicklungen an, die im 
Konzept enthalten sind. Davon losgelöst erreichen immer wieder vertrauliche Informationen 
zu geplanten Absichten der Gemeinde Kisdorf und der Stadt Kaltenkirchen die 
Amtsverwaltung, dass weitere, erhebliche Gewerbeflächenentwicklungen angedacht seien. 
Zwecks verkehrlicher Entlastung der insbesondere dann betroffenen und an den 
Überlegungen beteiligten Gemeinde Kisdorf soll hierfür eine Umgehungstraße (K1d bzw. K2) 
entstehen, welche Auswirkungen auf die Gemeinde Nahe hat und daher derzeit im Kreise 
der Bürgermeister auf Amtsebene thematisiert wird (ausführliche Vorlage zu Nahe: siehe 
NA/2021/0234).
 
Hinsichtlich der Gemeinde Seth ist der Ausbau des Radweges nach Stuvenborn zu 
erwähnen, welcher mit hoher Priorität im Verkehrskonzept berücksichtigt wurde (R1b, Seite 
86, 159).

Beschlussvorschlag:

Finanzielle Auswirkungen:
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung

Nachfinanzierung erforderlich

Keine Haushaltsmittel vorhanden

Anlagen:
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AMT ITZSTEDT
Der Amtsvorsteher

Sitzungsvorlage
SE/2021/0176

Datum: 27.04.2021
Status: öffentlich
Abteilung: Stabsstelle
Sachbearbeiter/in: Albert Maibaum
Aktenzeichen: 

Gemeindevertretung Seth
Nachwahlen
- 1 Mitglied in den Finanzausschuss
- Vorsitzende/r des Finanzausschusses

Sitzungstermin Beratungsfolge Zuständigkeit
12.05.2021 Gemeindevertretung Seth Entscheidung

Sachverhalt:
Der wählbare Bürger Andreas Gätcke hat auf seinen Sitz im Finanzausschuss verzichtet. 
Vorschlagsberechtigt für die vorgenannten Nachwahlen ist die CDU-Fraktion.
Mit Schreiben vom 18.04.2021 wurde von der CDU-Fraktion als
Mitglied für den Finanzausschuss der wählbare Bürger Reinhard Kremer-Cymbal und zum
Vorsitzenden des Finanzausschusses ebenfalls der wählbare Bürger Reinhard Kremer-
Cymbala vorgeschlagen.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung wählt auf Vorschlag der CDU-Fraktion den
wählbaren Bürger Reinhard Kremer-Cymbala in den Finanzausschuss und gleichzeitig zum 
Vorsitzenden des Finanzausschusses. 

Finanzielle Auswirkungen:
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung

Nachfinanzierung erforderlich

Keine Haushaltsmittel vorhanden

Anlagen:

TOP 14
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